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Vernehmlassung zur Änderung von Verordnungen im Bereich der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten 
(21.8. bis 21.11.2023) 

Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Schweizer Milchproduzenten SMP 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : SMP 
 
Adresse, Ort : Laubeggstrasse 68, 3006 Bern 
 
Kontaktperson : Thomas Reinhard 
 
Telefon : 031 359 54 82 
 
E-Mail : Thomas.Reinhard@swissmilk.ch 
 
Datum : 17. November 2023 
 
Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
2. Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 21. November 2023 an folgende E-Mail-Adresse:  

vernehmlassungen@blv.admin.ch  

mailto:mailtovernehmlassungen@blv.admin.ch
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1 Allgemeine Bemerkungen zur Verordnung über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten im Verkehr 
mit Drittstaaten (EDAV-DS) 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Danke für die Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Bei dieser Vernehmlassung stellen wir fest, dass es grösstenteils um den autonomen Nachvollzug von EU-Recht aufgrund des bilateralen 
Abkommens geht. Wir nehmen deshalb verkürzt Stellung: 
• In der Schweiz gibt es schon lange Regelungen hinsichtlich antimikrobiellen Arzneimitteln für Nutztiere und das Verbot von Wachstums-

förderern bei Nutztieren. Immer wieder wurde eingebracht, dass analoge Regelungen für importierte Tiere und Erzeugnisse gelten müss-
ten. Das soll nun umgesetzt werden, was wir sehr begrüssen. 

• Die Regelungen der Gesamtvorlage sind sehr umfangreich und führen wohl zu mehr administrativem Aufwand. Wo immer möglich sind 
Vereinfachungen zu prüfen. 

• Das direkte Zitieren von EU-Recht, ohne Umsetzung in Schweizer Recht, als Nichtmitglied der EU, erachten wird aus staatsrechtlicher 
Sicht und auch im Sinne der Transparenz als heikel. 

 
 
Danke für die weiteren Arbeiten zu diesem Geschäft.  
 
 
 
17. November 2023 

 
Boris Beuret, Präsident                                        Stephan Hagenbuch, Direktor 
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